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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

197 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bezirksregierung Münster              06.08.2013 
-Dezernat 54- 
Az.: 500-0303823-N820/0007.E 

Erlaubnisverfahren für die temporäre Nutzung des 

Grundwassers (Förderung und Einleitung) im Zuge 

der Errichtung von Abwasseranlagen für den SKU 

Industriestraße in Castrop-Rauxel. 

Die Emschergenossenschaft, Kronprinzenstraße 24, 
45128 Essen, hat am 10.07.2013 die Erlaubnis für die 
Grundwasserhaltung in einer Baugrube zur Errichtung 
der Abwasseranlagen für den SKU Industriestraße in Ca-
strop-Rauxel beantragt. Es handelt sich um eine Grund-
wasserentnahme, die in den Jahren 2013 bis 2017 vorge-
nommen werden soll. Die Fördermenge beträgt mehr als 
5.000 m³/a und weniger als 100.000 m³/a. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt, für das 
nach § 3b des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) vom 24.02.2010 in Verbindung mit der 
Ziffer 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG eine standortbe-
zogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist. Da-
bei hat die Behörde festzustellen, ob für das Vorhaben ei-
ne Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht. Soll eine Umweltverträglich-
keitsprüfung unterbleiben, ist dies bekannt zu geben. 

Die Prüfung der vorgelegten Antragsunterlagen hatte zum 
Ergebnis, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht erforderlich ist, 
weil keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung-
en zu besorgen sind.  

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG. 

Im Auftrag 
gez. Behnke 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 301 

 

198 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  
500-53.0053/13/0298149-0001.V 

48147 Münster, den 21.08.2013 

Die Firma Westag & Getalit AG hat einen Antrag zur Er-
richtung und zum Betrieb einer spänegefeuerten Ther-
moölkesselanlage mit Rauchgasentstaubung und einem 
neuen Schornstein auf dem Grundstück in 59329 Wa-
dersloh, Mauritz 64 (Gemarkung Wadersloh, Flur 24, 
Flurstück 239) vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages ist  

- die Errichtung einer spänebefeuerten Thermoölkessel-
anlage mit Abhitzeksessel und Rauchgasentstaubung 
- die Errichtung eines neuen Schornsteins 
- die Errichtung eines Spänesilos und  
- die Errichtung eines Kesselhauses 

sowie der Betrieb der Gesamtanlage mit den erforderli-
chen Nebeneinrichtungen. 
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Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Terhorst 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 301 - 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) in der zurzeit geltenden Fassung  

Die Open Grid Europe GmbH, Essen, betreibt in der 
Stadt Bottrop Erdgasleitung Nr. 12 „Glückaufleitung“. 
Der bestehende Freileitungsabschnitt (DN 700, PN 25, 
ca. 45 m) der Leitung Nr. 12 soll leicht versetzt gegen ei-
ne neue erdverlegte Leitung (DN 500, PN 25, ca. 55 m) 
ersetzt werden. Die Freileitung wird im Zuge der Maß-
nahme vollständig zurückgebaut, inkl. Rückbau der Fun-
damente bis 0,5 m unterhalb Bodenoberfläche. Bei der 
Maßnahme werden zusätzlich zwei Kondensatsammler 
im Bereich der Freileitung ausgebaut, da diese funktional 
nicht mehr erforderlich sind.  

Die Open Grid Europe GmbH, Essen, beantragte mit 
Schreiben vom 06. August 2013 für die Prüfung, ob – 
sofern keine UVP-Pflicht besteht – auf ein Plangeneh-
migungsverfahren gemäß § 43f EnWG wegen unwe-
sentlicher Bedeutung verzichtet werden kann. 

Das beantragte Vorhaben unterfällt aktuell der Anlage 1 
Ziffer 19.2.4 UVPG. Aufgrund einer standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG wird fest-
gestellt, dass für das beabsichtigte Vorhaben keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht, da von dem Vorhaben keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-
mäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.  

Die der Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 
können auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung Mün-
ster, Domplatz 1-3, 48143 Münster eingesehen werden. 

Münster, 22.08.2013 
Bezirksregierung Münster 

Az. 25.05.01.03-05/13 
Im Auftrag 

gez. Brinkmann 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 302 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

200 Bekanntmachung der Änderung der Ver-

bandsordnung des Regionalverbandes Ruhr 

Bekanntmachungsanordnung 

Aufgrund §§ 7, 23 Gesetz über den Regionalverband 
Ruhr (RVRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), geändert durch Ge-
setz vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), vom 
05. April 2005 (GV. NRW. S. 351), vom 05. Juni 2007 
(GV. NRW. S. 212), vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 380), vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), vom 16. 
März 2010 (GV. NRW. S. 212), vom 18. September 2012 
(GV. NRW. S. 427, 432, 436), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 471) in 
Verbindung mit der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-

kanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), 
geändert durch Art. 4 Gesetz vom 29. April 2003 (GV. 
NRW. S. 254), geändert durch Art. 18 Gesetz vom 05. 
April 2005 (GV. NRW. S. 332), zuletzt geändert durch 
Art. 1 ÄnderungsVO vom 05.08.2009 (GV. NRW. S. 
442, ber. 481) wird nachfolgende Änderung der Ver-
bandsordnung des Regionalverbandes Ruhr öffentlich be-
kannt gemacht: 

Satzung zur Änderung der Verbandsordnung 

vom 05.07.2013 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat aufgrund der §§ 7, 9, 12 Absatz 2 des Gesetzes über 
den Regionalverband Ruhr (RVR-G) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.02.2004 (GV. NRW. S. 96), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 
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(GV. NRW. S. 471), in der Sitzung am 05.07.2013 fol-
gende Änderung der Verbandsordnung beschlossen: 

Artikel I 

Die Verbandsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.09.2005, zuletzt geändert am 27.09.2010, 
wird wie folgt geändert: 

§ 11 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, des Ver-
bandsausschusses und der Ausschüsse haben gemäß § 12 
Absatz 2 RVR-G Anspruch auf Ersatz Ihres Verdienst-
ausfall nach den Regeln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung; 
die letzte angefangene Stunde wird nach der Anzahl der 
Minuten anteilig berechnet. 

(2) Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig, 
werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet. 
Kinderbetreuungskosten werden nicht für Zeiträume er-
stattet, für die Verdienstausfall geleistet wird.  

(3) Der zu zahlende Regelstundensatz wird auf 8 € 
festgesetzt. 

(4) Der einheitliche Höchstbetrag je Stunde wird auf 23 € 
festgesetzt. 

§ 13 Absatz 1 und Absatz 4 Satz 1 werden wie folgt 

neu gefasst: 

(1) Aus Anlass von Sitzungen der Verbandsversamm-
lung, des Verbandsausschusses, der Ausschüsse und der 
Fraktionen sowie von sonstigen Sitzungen der Verbands-
gremien werden für die An- und Abfahrt zum Sitzungsort 
– soweit dieser in Nordrhein-Westfalen liegt - Fahrt-
kosten nach Maßgabe der Verordnung über die Entschä-
digung kommunaler Vertretungen und Ausschüsse 
(EntschVO in der jeweils geltenden Fassung) erstattet. 

(2) Zu Dienstreisen außerhalb der Grenzen des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist ein Beschluss des Verbandsaus-
schusses oder in Eilfällen die Einwilligung des Vorsitz-
enden der Verbandsversammlung erforderlich, die 
schriftlich beantragt werden muss. 

Artikel II 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft.  

Die vorstehende Änderung der Verbandsordnung und der 
Hinweis werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Essen, 20.08.2013 

 
Horst Schiereck 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Gesetzes über den 
Regionalverband Ruhr beim Zustandekommen dieser Än-
derung der Verbandsordnung nach Ablauf eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung nach § 7 Abs. 2 RVRG 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Verbandsordnung ist nicht ordnungsgemäß öff-
entlich bekannt gemacht worden, 

c) die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer hat den 
Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Bestätigungserklärung 

Ich bestätige, dass der Wortlaut der Änderung der Ver-
bandsordnung des Regionalverbandes Ruhr mit dem Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 05.07.2013 
(Drucksache Nr. 12/0840) übereinstimmt und dass nach 
den Vorschriften der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 
516), geändert durch Art. 4 Gesetz vom 29. April 2003 
(GV. NRW. S. 254), geändert durch Art. 18 Gesetz vom 
05. April 2005 (GV. NRW. S. 332), zuletzt geändert 
durch Art. 1 ÄnderungsVO vom 05.08.2009 (GV. NRW. 
S. 442, ber. 481) verfahren worden ist. 

Essen, 20.08.2013 

Die Regionaldirektorin: 

 
Karola Geiß-Netthöfel 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 302 - 303 
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Sonderbeilage 
zum Amtsblatt Nr. 35 für den Regierungsbezirk Münster 

vom 30. August 2013 

 

 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat Wasserwirtschaft 

Hochwassermeldeordnung für die Stever 

im Regierungsbezirk Münster 

- Ordnungsbehördliche Verordnung - 

Stand 01.08.2013 

 

Die nachfolgende Hochwassermeldeordnung für die Ste-

ver im Regierungsbezirk Münster wird aufgrund der §§ 1 

Abs. 1 und 2, 3 Abs. 2, 12, 27 Abs. 1 und 2 und 33 des 

Ordnungsbehördengesetzes (OBG vom 13. Mai 1980 

(GV. NRW. S. 258) in der jeweils geltenden Fassung er-

lassen. Um an der Stever Hochwassergefahren frühzeitig 

erkennen zu können und Abwehrmaßnahmen rechtzeitig 

zu ermöglichen, wird im Regierungsbezirk Münster für 

die Stever in den Städten Haltern am See, Olfen, Lüding-

hausen und den Gemeinden Nottuln und Senden sowie 

der Stadt Selm im Regierungsbezirk Arnsberg die bishe-

rige Meldeordnung redaktionell überarbeitet und - vor-

aussichtlich bis zur Neufassung infolge der europäischen 

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - nachfolgend 

neu formuliert. 

1. Zuständigkeiten: 

Die Verantwortung und damit die Entscheidung 

über die Bekämpfung örtlicher und überört-

licher, durch Hochwasser hervorgerufener Ge-

fahren liegt bei den Ordnungsbehörden in ei-

gener Zuständigkeit und wird durch diese Mel-

deordnung nicht berührt. Ihnen werden durch 

diese Meldeordnung wasserwirtschaftliche In-

formationen unterstützend zur Verfügung ge-

stellt. 

Bekämpfungsmaßnahmen brauchen zwar in der 

Regel erst nach Auslösung der hier vorgeseh-

enen Alarmstufe anzulaufen, können jedoch 

auch unabhängig hiervon je nach der örtlichen 

Hochwasserlage durch die für die Gefahrenab-

wehr zuständigen Behörden angeordnet werden. 

Die im jeweiligen Stadt-/Gemeindegebiet erfor-

derlichen Maßnahmen (z.B. Straßensperrung, 

Deichkontrollen etc.) sind im örtlichen Gefah-

renabwehrplan konkret aufgelistet. 

Durch diese Meldeordnung werden Maßnah-

men an wasserwirtschaftlichen Einrichtungen 

(Hochwasserrückhaltebecken, Stauen, Wehren 

etc.) veranlasst, die zur Schadensminderung 

oder -vermeidung erforderlich sind. Diese ver-

pflichtenden Maßnahmen sind in den wasser-

rechtlichen Bescheiden begründet bzw. ergeben 

sich aus den entsprechenden Betriebsanwei-

sungen. 

Die Hochwassermeldeordnung wird für die ge-

nannte Steverstrecke von den Kreisen Coesfeld, 

Recklinghausen und Unna jeweils als Melde-

kopf für das Kreisgebiet umgesetzt. 

2. Hochwassermeldungen: 

Hochwassermeldungen stützen sich vornehm-

lich auf Messungen an den in Anlage 1 dar-

gestellten Pegeln. 

Hochwassermeldungen werden für das Gebiet 

des Kreises Coesfeld nach dem Schema in An-

lage 3, für das Gebiet des Kreises Reckling-

hausen nach dem Schema in Anlage 4 und für 

das Gebiet des Kreises Unna nach dem Schema 

in Anlage 5 ausgeführt. Die Meldungen erfol-

gen jeweils durch die Leitstellen als sogenann-

ter Meldekopf. 

Sofern Städte und Gemeinden wasserwirt-

schaftliche Einrichtungen betreiben, an denen 

bei Hochwassermeldungen Handlungen / Maß-

nahmen erforderlich sind, werden sie diese 

Hochwassermeldungen gemäß Anlagen 3 bis 5 

unverzüglich weiterleiten und Maßnahmen ver-

anlassen. 

3. Alarmstufen 

Der Meldedienst ist in 3 Alarmstufen unterteilt: 

3.1 Alarmstufe 1 

Die Alarmstufe 1 wird ausgelöst, wenn auf-

grund der Beobachtungen und Meldungen mit 

der Überflutung landwirtschaftlicher Flächen zu 

rechnen ist. 

3.2 Alarmstufe 2 

Wenn aufgrund der Beobachtungen und Meld-

ungen mit einem weiteren Ansteigen des 

Wasserstandes und damit einer Bedrohung von 

Siedlungen, Industrie- und Gewerbegebieten 

gerechnet werden muss, wird Alarmstufe 2 aus-

gelöst. 

3.3 Alarmstufe 3 

Wird ein noch weiteres Ansteigen der 

Wasserstände beobachtet und somit eine akute 

Gefahr für die an der Stever gelegenen Ort-

schaften erkannt, wird Alarmstufe 3 ausgelöst. 

Der jeweilige Landrat des Kreises löst die 

Alarmstufe 1 bis 3 aus, sobald an einem der Pe-

gel der in Anlage 2 für die Auslösung maß-

gebliche Wasserstand erreicht oder über-

schritten ist. 
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Sofern der Kreis Coesfeld als Oberlieger eine 

Hochwasser-Alarmstufe ausruft, entscheiden 

die Kreise Recklinghausen und Unna über die 

weitere Veranlassung in eigener Verantwor-

tung. 

Die Alarmstufe bleibt so lange bestehen, bis an 

den Meldepegeln die für die Alarmstufe 1 maß-

geblichen Wasserstände unterschritten sind und 

die Intensität der Niederschläge kein neues 

Hochwasser erwarten lässt. 

4. Meldeverzeichnis: 

Das Verzeichnis der Telefon-, Fax- und Email-

Anschriften in Anlage 6 wird von den Land-

räten der Kreise jeweils für ihr Kreisgebiet auf 

dem Laufenden gehalten. 

Eingetretene Änderungen sind bis zum 1. 

Oktober eines jeden Jahres dem Meldekopf der 

Bezirksregierung Münster mitzuteilen. 

5. Inkrafttreten: 

Die vorstehende Hochwassermeldeordnung für 

die Stever tritt eine Woche nach dem Tage der 

Verkündung im Amtsblatt für den Regierungs-

bezirk Münster in Kraft. 

Gleichzeitig verliert die Hochwassermelde-

ordnung vom 20.11.1975, veröffentlicht am 

13.12.1975 im Amtsblatt Nr. 50 für den Regier-

ungsbezirk Münster ihre Gültigkeit. 

 

Anlagen zur Hochwassermeldeordnung: 

Anlage 1: Übersichtsplan des Stevergebietes 

   mit Pegelstandorten 

Anlage 2: Alarmstufen für die Pegel 

Anlage 3: Schema für den Kreis Coesfeld 

Anlage 4: Schema für den Kreis Reckling- 

   hausen 

Anlage 5: Schema für den Kreis Unna 

Anlage 6: Meldeverzeichnis 
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